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Aus der Gutachtenpraxis 
des DNotI

ZPO § 894
Nachweisanforderungen bei Fiktion der Ab-
gabe einer Willenserklärung gegenüber dem 
Notar

I. Sachverhalt
Verkäufer V hat an Käufer K im Rahmen eines Bauträ-
gervertrags eine neu zu errichtende Wohnung verkauft. 
In der Urkunde ist folgende Anweisung an den Notar 
enthalten: 

„Die Vertragsteile weisen den Notar unwiderrufl ich an, 
die Eigentumsumschreibung erst zu beantragen, wenn ihm 
durch eine Mitteilung des Verkäufers nachgewiesen ist, 
dass der gesamte geschuldete Kaufpreis samt Vergütungen 
für Sonderwünsche und etwaiger Zinsen bezahlt ist.“

Die Aufl assung ist in der Urkunde enthalten. Der kla-
gende K hat dem Notar die „einfache Kopie“ eines 
Urteils des Landgerichts gegen den Beklagten V mit fol-
gendem Tenor vorgelegt: 

„1. Der Beklagte V wird verurteilt, den Notar anzuwei-
sen, die Aufl assungserklärung aus dem Bauträgervertrag 
... beim Grundbuchamt einzureichen und die Eigentums-
umschreibung im Grundbuch ... betreff end das Wohnungs- 
und Teileigentum bestehend aus ... zu beantragen. 

2. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von ... € vor-
läufi g vollstreckbar.“

Die Kopie hat die Überschrift „Vollstreckbare Aus-
fertigung“ und den mit Siegel versehenen und vom 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle unterzeichneten 
Vermerk „Vorstehende mit der Urschrift übereinstim-
mende Ausfertigung wird der Klagepartei zum Zweck 
der Zwangsvollstreckung erteilt. Vorstehendes Urteil ist 
der Beklagtenpartei am ... von Amts wegen zugestellt 
worden“; außerdem den mit Siegel versehenen und vom 
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Urkundsbeamten der Geschäftsstelle unterzeichneten 
Vermerk „Das Urteil ist rechtskräftig“. V verweigert 
gegenüber dem Notar sowohl die Abgabe einer Bestä-
tigung entsprechend des Bauträgervertrags als auch die 
Abgabe der Anweisung gemäß Nr. 1 des Urteils. K ist 
der Ansicht, dass nach § 894 S. 1 ZPO mit Rechtskraft 
des Urteils die Anweisung aus Nr. 1 des Urteils von V 
gegenüber dem Notar als abgegeben gelte.

II. Fragen
1. Gilt §  894 ZPO auch für Verfahrensanweisungen 
gegenüber dem Notar? 

2. In welcher Form ist dem Notar das rechtskräftige 
Urteil nachzuweisen (z. B. Vorlage der vollstreckbaren 
Ausfertigung statt Kopie)? 

3. Reicht die auf der vollstreckbaren Ausfertigung ver-
merkte Zustellung durch das Gericht für §  894 ZPO 
aus?

III. Zur Rechtslage
1. Anwendung auf Weisungen gegenüber dem Notar
Nach § 894 ZPO werden Willenserklärungen, in ent-
sprechender Anwendung aber auch rechtsgeschäfts-
ähnliche Handlungen und prozessuale Erklärungen 
fi ngiert (MünchKommZPO/Gruber, 6. Aufl . 2020, 
§ 894 Rn. 3). Die Vorschrift gilt somit nach allgemeiner 
Meinung auch für Weisungen gegenüber den Notar 
(BeckOGK-BeurkG/Franken, Std.: 1.5.2021, §  60 
Rn.  28; Renner, in: Armbrüster/Preuß/Renner, 
BeurkG/DONot, §  60 BeurkG Rn. 43; Gutachten 
DNotI-Report 1997, 181, 183).

2. Nachweis der Fiktion gegenüber dem Notar
Da sich bei Verurteilung zur Abgabe einer Willens-
erklärung nach § 894 S. 1 ZPO keine Vollstreckungs-
maßnahmen anschließen, wird eine vollstreckbare 
Ausfertigung nur hinsichtlich der Kosten erteilt (Lack-
mann, in: Musielak/Voit, ZPO, 18. Aufl . 2021, § 894 
Rn. 9; so im Übrigen auch, wenn es sich um ein Urteil 
auf Abgabe einer verfahrensrechtlichen Bewilligung 
handelt, obwohl sich in diesem Fall aus § 895 ZPO 
die Möglichkeit einer einstweiligen Sicherung ergibt, 
MünchKommZPO/Gruber, § 895 Rn. 7). Die Fik-
tionswirkung tritt mit Rechtskraft der angefochte-
nen Entscheidung und Zugang einer Ausfertigung 
beim Erklärungsempfänger ein (MünchKommZPO/
Gruber, §  894 Rn. 17). Die Ausfertigung kann nicht 
durch die Vorlage einer Abschrift ersetzt werden, denn 
als empfangsbedürftige Willenserklärung muss diese (in 
Form des die Fiktion anordnenden Urteils) selbst zu-
gehen (Bartels, in: Stein/Jonas, ZPO, 23. Aufl . 2017, 
§  894 Rn.  23). Erklärungsempfänger ist vorliegend 
der Notar. Somit ist in diesem Fall die Vorlage einer 

vollstreckbaren Ausfertigung nicht nötig, erforderlich 
bleibt allerdings die Vorlage einer Ausfertigung mit 
Rechtkraftvermerk.

Etwas anderes gilt, wenn dem Urteil eine Zug um Zug 
zu erbringende Leistung i. S. d § 894 S. 2 ZPO zugrun-
de liegt. Die Fiktionswirkung tritt nach dem Wortlaut 
der Vorschrift in diesem Fall erst mit Erteilung der voll-
streckbaren Ausfertigung (MünchKommZPO/Gruber, 
§ 894 Rn. 19) und Zugang derselben beim Erklärungs-
empfänger ein. Demnach ist in diesem Fall also min-
destens die Vorlage einer vollstreckbaren Ausfertigung 
erforderlich (BeckOGK-BGB/J. Weber, Std.: 1.1.2022, 
§ 925 Rn. 123).

3. Keine Prüfung der Zustellung erforderlich
Da die formelle Rechtskraft von der Zustellung der 
Entscheidung an den Beklagen abhängt und bereits das 
Rechtskraftzeugnis als öff entliche Urkunde i. S. v. § 418 
ZPO den vollen Beweis über den Eintritt der Rechts-
kraft erbringt (Lackmann, § 706 Rn. 5), ist eine Prü-
fung der Zustellung durch den Notar im Rahmen des 
§ 894 S. 1 ZPO nicht mehr erforderlich; es genügt der 
entsprechende Zugang beim Notar. Im Vollstreckungs-
verfahren ist die Zustellung des Urteils bei unbedingter 
Verurteilung keine erneut zu prüfende Voraussetzung 
(Lackmann, § 894 Rn. 9). Somit würde bei unbedingt 
abzugebender Willenserklärung die Vorlage ohne Zu-
stellungsvermerk genügen.

Dagegen wäre bei einer Zug um Zug abzugebenden 
Willenserklärung i.  S.  d. §  894 S. 2 ZPO der Zeit-
punkt des Eintritts der Fiktionswirkung umstritten. 
In diesen Fällen stehen die vom Notar zu überprüfen-
den Voraussetzungen u. E. nicht völlig zweifelsfrei fest. 
Einige Autoren fordern, dass neben der Erteilung einer 
qualifi zierten Vollstreckungsklausel auch Zustellun-
gen nach § 750 Abs. 2 ZPO erfolgt sein müssen, ins-
besondere also die Klauseln und die zur Erteilung not-
wendigen Urkunden dem Schuldner zugestellt wurden 
(Kindl/Meller-Hannich/Bendtsen, Gesamtes Recht 
der Zwangsvollstreckung, 4. Aufl . 2021, §  894 ZPO 
Rn.  17; BeckOK-ZPO/Stürner, Std.: 1.7.2022, §  894 
Rn. 10; ob der insofern zitierte Zöller/Seibel, ZPO, 
34. Aufl . 2022, § 894 Rn. 9 tatsächlich so verstanden 
werden kann, erscheint dagegen fraglich, da dieser sich 
wohl lediglich auf die Abgabe einer Willenserklärung 
unter einer Bedingung bezieht). Andere Autoren gehen 
auf das Problem nicht explizit ein und stellen in diesen 
Fällen lediglich auf die Erteilung der vollstreckbaren 
Ausfertigung ab (vgl. etwa Schöner/Stöber, Grundbuch-
recht, 16.  Aufl . 2020, Rn. 748; MünchKommZPO/
Gruber, §  894 Rn. 19, 20). Dies hat zur Folge, dass 
nach dieser Ansicht die Vollstreckungswirkung in dem 
Zeitpunkt eintritt, in dem der Urkundsbeamte der 
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Geschäftsstelle die vollstreckbare Ausfertigung heraus-
gibt (Schmidt, in: Anders/Gehle, ZPO, 80. Aufl . 2022, 
§ 894 Rn. 22; Bartels, § 894 Rn. 28; Schöner/Stöber, 
Rn. 748). Zusätzlich ist der Zugang beim Erklärungs-
empfänger erforderlich, allerdings soll es auf die Zustel-
lung an den Schuldner nicht ankommen.

Wir neigen der zweitgenannten Auff assung zu, da der 
klare Wortlaut des § 894 S. 2 ZPO nur auf die Erteilung 
der vollstreckbaren Ausfertigung abstellt, nicht aber 
auch auf die Zustellung an den Schuldner (Bartels, § 894 
Rn. 28). Die Zustellung ist nach § 750 ZPO lediglich 
Voraussetzung für die Zwangsvollstreckung, nicht aber 
auch für die wirksame Erteilung der vollstreckbaren 
Ausfertigung. Eine regelrechte Zwangsvollstreckung, 
bei der die Voraussetzungen nach § 750 ZPO zu prü-
fen wären und die eine Zustellung voraussetzen würde, 
schließt sich nicht an, da die gesetzliche Fiktion allein 
aufgrund der Erteilung der vollstreckbaren Ausferti-
gung eintritt. Die Warnfunktion durch die Zustellung 
ist hier nicht angezeigt, da der Gläubiger wegen § 726 
Abs. 2 ZPO nur eine vollstreckbare Ausfertigung er-
hält, wenn er die ihm obliegende Zug-um-Zug-Leistung 
bereits erbracht und nachgewiesen hat. In diesem Fall 
muss der Schuldner aber, anders als bei einer Leistungs-
verpfl ichtung im engeren Sinne, auch keine Handlung 
mehr erbringen, zu der er durch die Zustellung der voll-
streckbaren Ausfertigung (letztmalig) angehalten wer-
den soll, da die Wirkung kraft Gesetzes eintritt.

Wir gehen daher davon aus, dass selbst bei einer – hier 
nicht gegebenen – Verurteilung zu einer Zug-um-Zug-
Leistung die Fiktion einer abzugebenden Willenserklä-
rung auch dem Notar gegenüber durch Vorlage einer 
vollstreckbaren Ausfertigung ausreichend nachgewiesen 
ist. Aufgrund der nicht abschließend geklärten Rechts-
lage wäre allenfalls in Erwägung zu ziehen, ob der Notar 
sein Vorgehen in diesen Fällen durch einen Vorbescheid 
ankündigen sollte (vgl. dazu jüngst BGH DNotZ 2020, 
604, 616).
gedruckt. Dieses Blatt wird zusammen mit der Papier-
fassung des unterschriebenen Texts gescannt. Im Erge

bnis wird damit eine Datei erzeugt, die auf der letzten 
Seite eingescannt bereits den Beglaubigungsvermerk 
enthält. Sodann wird diese PDF-Datei qualifi ziert si-
gniert. Seitens des Grundbuchamtes wird nunmehr 
beanstandet, dass dieser Beglaubigungsvermerk nicht 
originär elektronisch erzeugt, sondern mitgescannt 
wurde. I. S. v. § 137 GBO dürfe es hier nicht zu einem 
sog. „Medienbruch“ kommen (so die Erläuterung des 
Grundbuchamts zur Zwischenverfügung). Der Inhalt 
des Beglaubigungsvermerks, die Signatur oder das 
Dateiformat selbst werden nicht beanstandet. Vorteil 
des gewählten Verfahrens ist, dass die erzeugte, zu si-
gnierende PDF-Datei zu keinem Zeitpunkt nach dem 
Scannen inhaltlich bearbeitet/geändert wird, wie etwa 
durch ein Einfügen des Signaturvermerks auf der letz-
ten Seite der PDF-Datei. 

Abwandlung: Die letzte Seite, die mitgescannt wird und 
den Beglaubigungsvermerk enthält, ist zusätzlich mit 
einem Abdruck des Farbdrucksiegels versehen.

II. Fragen
1. Ergibt sich aus den Vorschriften des Beurkundungs-
gesetzes oder der Grundbuchordnung, dass der Beglau-
bigungsvermerk originär elektronisch zu erzeugen und 
der gescannten PDF-Datei beizufügen ist?

2. Wenn nein, ist es bei einem gescannten Beglaubi-
gungsvermerk schädlich, diesem einen Abdruck des 
Farbdrucksiegels beizufügen?

III. Zur Rechtslage
Für den elektronischen Grundbuchverkehr regelt § 137 
Abs. 1 GBO im Hinblick auf den gem. § 29 Abs. 1 S. 1 
GBO erforderlichen Nachweis, dass dieser durch ein mit 
einem einfachen elektronischen Zeugnis nach § 39a 
BeurkG versehenes elektronisches Dokument (§ 137 
Abs. 1 S. 1 GBO) oder ein öff entliches elektronisches 
Dokument i. S. v. § 371 a Abs. 3 S. 1 ZPO (§ 137 Abs. 1 
S. 2 GBO) geführt werden kann. Dabei führt §  137 
GBO zu einer Funktionsäquivalenz von elektronischen 
Dokumenten und Papierdokumenten (BeckOK-GBO/
Wilsch, Std.: 1.6.2022, § 137 Rn. 1; Winkler, 20. Aufl . 
2022, § 39a Rn. 10 weist zu Recht darauf hin, dass es 
§  137 Abs. 1 GBO mit Blick auf §  39a BeurkG gar 
nicht bedürfte), sodass einfache elektronische Zeugnisse 
nach § 39a BeurkG den Vorgaben von § 29 GBO ge-
nügen, wenn diese auf Grundlage von öff entlichen oder 
öff entlich beglaubigten Urkunden errichtet wurden. 
Dabei stellt die elektronische Abschriftsbeglaubigung 
den praktischen Hauptanwendungsfall des einfachen 
elektronischen Zeugnisses nach §  39a BeurkG dar 
(BeckOK-BeurkG/Frohn, Std.: 1.11.2021, § 39a Rn. 11; 


